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NGG. Wir bei südstar. 

B
ild

e
r:

 ©
JL

-P
fe

ife
r 

/ 
©

N
e
jr
o
n
 P

h
o
to

—
sh

u
tt
e
rs

to
c
k
 

FREIBURG, 5. März 2024  

Es kommt deutlich mehr: 

Tarifabschluss erreicht! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

beim 3. Verhandlungstermin am 05. März 2024 ha-

ben wir nach harten, aber konstruktiven Verhandlun-

gen einen guten Kompromiss mit der Arbeitgebersei-

te gefunden. 
 

Insgesamt 200 € mehr im Monat  

plus 1.200 € netto IAP! 
 

Die Einzelheiten: 
 

 Alle Entgelte steigen zum 1. März 

2024 um einheitlich 150 €. 

 Zum 1. Januar 2025 steigen alle  

Entgelte um weitere 50 €. 

 Die Ausbildungsvergütungen  

erhöhen sich in allen Ausbildungs-

jahren um 100 €. 

 Mit den Abrechnungen für März, Juli 

und Dezember 2024 werden jeweils 

400 Euro netto Inflationsprämie aus-

bezahlt (Teilzeitbeschäftigte anteilig 

ihrer individuellen Arbeitszeit, Auszu-

bildende erhalten jeweils 50%). 

 Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags 

geht bis zum 28. Februar 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

Wir meinen: 

Die Arbeitgeberseite ist über ihre Schmerzgrenze 

hinausgegangen und hat am Ende deutlich mehr 

angeboten als noch in der vorherigen Verhandlung 

Anfang Januar. Auch wir haben vor dem Hintergrund 

der Situation bei südstar Zugeständnisse gemacht. 

Unter dem Strich haben wir aber eine starke und 

nachhaltige Steigerung der Entgelte sowie spürbare, 

zusätzliche Nettozahlungen durchgesetzt! 
 

Ohne eure Unterstützung durch Mitgliederzuwachs 

& Streikbereitschaft im Notfall hätten wir das nicht 

geschafft. Herzlichen Dank auch an Roland Dufner  

und Tobias Greiner! 
 

Jetzt Mitglied werden! 

Nur Gemeinsam Geht‘s! 

» Das Ergebnis kann sich sehen 

lassen! Ohne NGG und ihre Mitglie-

der hätte es dies so nicht gegeben! 



Per Post an:  

NGG Region …  I Strasse Hausnr. I PLZ Ort  oder per Mail an region.x@ngg.net 

Gesicherten Anspruch haben nur NGG-Mitglieder! 

Rechtlich gesicherte und klagbare Ansprüche 

aus Leistungen aus dem Tarifvertrag haben 

grundsätzlich nur gewerkschaftlich organisierte 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Mitglied hast du noch mehr Vorteile 

www.ngg.net/vorteile 
 

Dazu das Bundesarbeitsgericht 
 

„… Der tarifgebundene Arbeitgeber ist nicht ver-

pflichtet, auf Grund des so genannten Gleichbe-

handlungsgesetzes seinen nicht tarifgebundenen 

Arbeitnehmern das zu gewähren, was er auf Grund 

eines Tarifvertrages den tarifgebundenen Arbeit-

nehmern zu gewähren verpflichtet ist …“ 
 

Das steht im Tarifvertragsgesetz 
 

§2 (1)   Tarifvertragsparteien sind Gewerkschaften, 

einzelne Arbeitgeber sowie Vereinigungen von Ar-

beitgebern. 

§4 (1)    Die Rechtsnormen des Tarifvertrages, … 

gelten unmittelbar und zwingend zwischen den bei-

derseits Tarifgebundenen, die unter den Geltungs-

bereich des Tarifvertrags fallen. 

§4 (4)   Ein Verzicht auf entstandene tarifliche 

Rechte ist nur in einem von den Tarifvertragspartei-

en gebilligten Vergleich zulässig. 
 

Nur gemeinsam können wir gute  
Arbeitsbedingungen sichern. Damit 

das so bleibt, brauchen wir DICH!! 


